
Kon sol id ie rungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
Amt 03 - Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten
Trierer Straße l

54634 Bitburg

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)";

Nachweisverfahren gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages für das Haushaltsjahr 2024

l. Angaben zum Zuweisungsemofänger:

D Verbandsgemeinde IZI Ortsgemeinde

Name: Speicher

Anschrift: Bahnhofstraße 36, 54662 Speicher
Vertrag vom: 16.01.2012 Beitritt zum: 01.01.2012

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 (§ 2 Abs. l S. l): 2.167.254e

Konsolidierungsbeitrag der Kommune (§ 2 Abs. 2 S. 2): 37.691 €

Jahresleistung (§2 Abs. l S. 2): 113.073 €

Konsolidierungsergebnis (Mindestnettotilgung, § 2 Abs. 3): 90.458 €

2. Stand der Liquiditatskredjte gem. S.l.lidesJ.eitfadens zum KEF-RP:
(Muster 5 -Konsolidierungspfad- bitte beifügen)

Stand Zielgröße IST-Größe Mindest-

Nettotilgung
Tatsächliche

Tilgung
Nachweisvorjahr

31.12.2023 1.081.754 € 685.758 € 90.458 € 329.821 €

Nachweisjahr

31.12.2024 991.296 € 1.053.720e 90.458 € -367.962 €

3. Dem_Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefÜKt:

Konsolidierungspfad gem. Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP ja 1X1 nein

Weitere Anlagen (z.B. Nachweis/Begründung ja IS1 nein
bei Nichterreichen der Mindestnettotilgung)

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm -Amt 03 Stand: 19.11.2018
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5. Bestätigung:

Es wird bestätigt, dass

• die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides über die Gewährung von
Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,

• die Angaben unter 4. den vom Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinderat festgestellten Jahres-
abschlössen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachwei-
ses nur „vorläufige" Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit
den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Verbands-
gemeinderat/Ortsgemeinderat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,

• der geschuldete Konsolidierungsbeitrag wie dargestellt erbracht worden ist,
• im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung des § 2 Absatz 3 Satz 2 Konsolidie-

rungsvertrag zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-
Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestandes bzw.
eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Um-
fang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP").

Speicher, 26.11.2025
(Ort, Datum)

^

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters bei Ortsgemeinden bzw.
Bürgermeisters bei verbandsfreien Gemeinden/Verbandsgemeinden)
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Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde:

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds
geprüft. Es ergaben sich

n"u keine Beanstandungen die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

n l nichts weiteres zu veranlassen [_] l folgendes zu veranlassen

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
Amt 03 - Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten

54634 Bitburg,

(Unterschrift)

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm-Amt 03 Stand: 19.11.2018



Erläuterungsbericht 2024
der Stadt Speicher

4. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Die Stadt Speicher unterzeichnete am 16.01.2012 den Konsolidierungsvertrag mit dem
Land Rheinland-Pfalz zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds.

Die Stadt Speicher beantragte am 22.04.2024 die Gewährung einer Zuweisung aus dem
Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.

Durch Bewilligungsbescheid vom 27.06.2024 erfolgte am 23.09.2024 die Auszahlung aus
dem Entschuldungsfonds i. H. v. 75.382,00 €.

Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Stadt Speicher einen eigenen Konsolidierungsbei-
trag i. H. v. 37.691 ,00 € (kommunaler Drittelanteil) leisten, der durch nachstehende Einzel-
maßnahmen realisiert werden soll:

Grundsteuer A

ASIS KEF-VERTRAG IST-BETRACHTUNG

Basis
Hebesatz
310%

Geplantes
Aufkommen nach

Erhöhung
450% (2011)

500% (ab 2012)

Geplante
Mehreinnahmen
gem. § 3 Abs. 1

KEF-Vertrag
(Spalte 2 ./.

Spaltel)

IST
Aufkommen

2024
6110.40110000

Realisierte
Mehreinnahmen

2024
(Spalte 4./.
Spalte 1)

6.210,66 € 10.017,20 € 3.806,54 € 10.532,05 € 4.321,39 €

Grundsteuer

ASIS KEF-VERTRAG IST-BETRACHTUNG

Basis
Hebesatz
338 %

(Nivellierung)

Geplantes
Aufkommen nach

Erhöhung
450% (2011)

500% (ab 2012)

Geplante
Mehreinnahmen
gem. § 3 Abs. 1

KEF-Vertrag
(Spalte 2./.
Spaltel)

IST
Aufkommen

2024
6110.40120000

Realisierte
Mehreinnahmen

2024
(Spalte 4./.
Spalte 1)

356.469,47 € 527.321,70 € 170.852,23 € 632.038,50 € 275.569,03 €

Die Konsolidierungsmaßnahmen konnten vertragsgemäß für das Jahr 2024 erfüllt werden.

Der Stand der Liquiditätsbelastungen wird gemäß § 5 des Konsolidierungsvertrages und
des Muster 5 des Leitfadens wie folgt nachgewiesen:
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